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An den 
Vorsitzende/n des Unterausschusses für Produkthaushalt und 
Personalwirtschaft des Hauptausschusses 
 
über 
 
den Vorsitzenden des Hauptausschusses 
 
über 
 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin   
 
über Senatskanzlei - G Sen - 
 
 
Thema: Ergebnisse der Tarifverhandlungen 
Vorgang:  Sitzung des Unterausschusses „Produkthaushalt und 

Personalwirtschaft“ des Hauptausschusses vom 28. Februar 2019  
 
Anlage (Text der Tarifeinigung) 
 
 
Der Unterausschuss für „Produkthaushalt und Personalwirtschaft“ des 
Hauptausschusses hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 

Herr StS Verrycken (SenFin) sagt zu, in der Sitzung des UA PVPP am 28.03.2019 
über die Ergebnisse der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst zu berichten.  
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Am 2. März 2019 wurde zwischen der TdL und den Gewerkschaften die Tarifeinigung 
für die Tarifbeschäftigten der Länder mit folgenden maßgeblichen Inhalten 
geschlossen: 
 
1. Erhöhung Tabellenentgelte 
 

• zum 1.1.2019 wird die Vergütung in der Erfahrungsstufe 1 um 4,5% in allen 
anderen Stufen um linear 3,01% erhöht. Die Erhöhung beträgt mindestens 
100 Euro monatlich. Das ergibt ein Gesamtvolumen von 3,2%, 
 

• zum 1.1.2020 wird die Vergütung in der Erfahrungsstufe 1 um 4,3% in allen 
anderen Stufen um linear 3,12% erhöht. Die Erhöhung beträgt mindestens 90 
Euro monatlich. Das ergibt ein Gesamtvolumen von 3,2%, 
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• zum 1.1.2021 wird die Vergütung in der Erfahrungsstufe 1 um 1,8% in allen 

anderen Stufen um linear 1,29% erhöht. Die Erhöhung beträgt mindestens 50 
Euro monatlich. Das ergibt ein Gesamtvolumen von 1,4%. 

 
2. Pflegezulage i.H.v. 120 Euro 
 
3. Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten 
 

• für TVA-L BBiG und TVA-L Pflege zum 1.1.2019 und zum 1.1.2020 jeweils 50 
Euro, 

 
• für TVA-L Gesundheit zum 1.1.2019 45,50 Euro und zum 1.1.2020 um 50 

Euro. 
 
4. Änderung der Entgeltordnung 
 
Die Änderungen in der Entgeltordnung wird gestaffelt eingeführt: 
 

• zum 1.1.2019: Pflege,  
• zum 1.1.2020: Sozial- und Erziehungsdienst einschließlich „S-Tabellen“, 

Bibliotheken, Justiz, Forstverwaltung, Techniker, Rettungsdienst, Lehrkräfte in 
Gesundheitsberufe, Meister, 

• zum 1.1.2021: Beschäftigte in der Informationstechnik. 
 
5. Entgeltordnung für die Lehrkräfte 
 

• Erhöhung der Angleichungszulage von 30 Euro auf 105 Euro ab 1.1.2019. 
 
6. Garantiebetrag bei Höhergruppierung 
 

• ab 1.1.2019 Erhöhung des Garantiebetrags auf 100 Euro (EG 1 bis 8) bzw. 
180 Euro (EG 9 bis 14), 

• begrenzt auf den Unterschiedsbetrag bei einer stufengleichen Zuordnung, 
• deutliche Erhöhung statt der bisher 32,08 Euro bzw. 64,13 Euro. 

 
7. Aufspaltung der Entgeltgruppe 9 in EG 9a und 9b 
 

● Die bisherige sogenannte kleine Entgeltgruppe 9 wird 9a. Die besonderen 
Stufenlaufzeiten und die Begrenzung auf Stufe 4 entfallen. 

 
8. Jahressonderzahlung 
 

● Als Kompensation werden die Jahressonderzahlungen für die Jahre 2019 bis 
2022 eingefroren, Dynamisierung auf Basis 2018 erst auf Grund späterer 
Entgelterhöhungen. 

 
10. Inkrafttreten, Laufzeit 
 

• Inkrafttreten: 1.1.2019, 
• Laufzeit: bis 30. September 2021 (33 Monate). 



 

 

 
 
11. Erklärungsfrist 
 
Die gesamte Tarifeinigung steht derzeit noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung 
durch die Gewerkschaftsmitglieder. Die Frist wurde vom 15. April auf den 30. April 
2019 verlängert. 
 
Kosten für Tarifbeschäftige insgesamt :  
 
Der Tarifabschluss führt in den Jahren 2019 bis 2021 zu Zahlungen von rd. 822 Mio. 
Euro. 
 
Übertragung des Tarifergebnisses auf Beamte/innen: 
 
Die konkreten Modalitäten der Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen 
und Beamten wurden am 5.3.19 im AK Bes mit den anderen Bundesländern 
besprochen. Derzeit ist noch nicht entschieden, ob mit dem kurzfristig zu 
erstellenden Besoldungsanpassungsgesetz die Besoldungsanpassung bis 
einschließlich dem Jahr 2021 erfolgt oder zunächst nur für die Jahre 2019/2020, um 
ggf. 2021 mit einer gesonderten Regelung nachzusteuern. 
 
Kosten für Beamte/innen insgesamt :  
 
Eine Übertragung gemäß politischer Beschlusslage des Tarifergebnisses würde in 
den Jahren 2019 bis 2021 zu Zahlungen von rd. 790 Mio führen. 
 
Hinzu kommen die Kosten der Festlegungen aus dem Senatsbeschluss vom 
15.05.2018, der vorsieht, dass die Besoldungsanpassungen des Landes Berlin bis 
2021 jeweils 1,1 Prozentpunkte über dem Durchschnitt der übrigen Bundesländer 
liegen sollen.  
 
Die zusätzlichen Kosten betragen ca. 301 Mio.€ für die Jahre 2019 – 2021. 
 
In Vertretung 
 
 
Fréderic Verrycken 
Senatsverwaltung für Finanzen 
































